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An die
Präsidentin des Burgenländischen Landtages
Frau Verena Dunst
Landhaus
7000 Eisenstadt

Eisenstadt, am 7. Mai 2020

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Gemäß § 29 GeOLT stelle ich Frau Landesrätin Mag. (FH) Daniela Winkler als

zuständiges Ressortmitglied der Burgenländischen Landesregierung folgende

schriftliche Anfrage

Sehr geehrte Frau Landesrätin!

Gemäß § 16 Bgld. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes haben die Rechtsträger

von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen die Ferienzeiten, unter

Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bedürfnisse und entsprechend dem

nachweislichen Bedarf der Eltern, festzulegen. Laut einer Presseinformation von

Ihnen ist kein Nachweis des Arbeitsgebers für die Ferienbetreuung erforderlich.

Dazu stelle ich folgende Fragen:

1. Ist der Bedarf durch die Eltern zu begründen?

2. Ist von den Eltern ein Nachweis zu erbringen?

3. Welche konkreten Vorlagen der Eltern sind als „nachweislich" laut Gesetz zu

werten?

a. Reicht eine schriftliche Erklärung der Eltern?

b. Wie soll die Richtigkeit der Angaben der Eltern überprüft werden?

4. Dürfen die Rechtsträger schriftliche Nachweise des Arbeitgebers einfordern?



5. Sehen Sie in Ihrer Presseinformation nicht die Gefahr, dass Eltern nun der

Meinung sein könnten, die Rechtsträger dürfen keine Bestätigung des

Arbeitgebers einfordern?

6. Hat Ihre Aussendung zur Verunsicherung bei den Gemeinden und zu

Rückfragen seitens der Gemeinden geführt?

a. Wenn ja, was konkret wurde gefragt und wie beantwortet?

7. Welche Konsequenzen bzw. Maßnahmen sind für den Fall geplant, dass

Eltern die Kinder zur Ferienbetreuung anmelden, diese dann aber nicht

nützen?

a. Welche Maßnahmen dürfen die Rechtsträger setzen?

b. Wer trägt die entstandenen Mehrkosten durch nicht beanspruchte

Ferienbetreuung?

c. Kann von den Eltern eine verpflichtende Anmeldung für die

Ferienbetreuung verlangt werden, begründet mit der besseren

Planbarkeit des Personalbedarfs?

8. Wie viele Eltern haben seit Einführung der Maßnahmen zur Corona-Krise eine

Betreuung für ihre Kinder in Anspruch genommen, aufgelistet nach

Kinderkrippe, Kindergarten und Pflichtschule?

9. Wie viele Pädagogen mussten in dieser Zeit aufgrund der nötigen Betreuung

ihren Dienst vor Ort versehen, aufgelistet nach Kinderkrippe, Kindergarten und

Pflichtschule?


